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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen 21.04.2016 öffentlich 
   

 

 

Festlegung durch Gremien 

 

 

 

Festlegungen 

Eine Stellungnahme zu folgenden Fragen/Sachverhalten soll vorgelegt werden: 

Die befristete Planstelle des Sachbearbeiter/in Projektkoordinator (BUGA-Beauftragter) bei den 

SWE Stadtwerke Erfurt GmbH endete am 31.12.2015. Auf Nachfrage in der Sitzung des 

Haupausschuss im Januar, ob es eine Weiterführung der Planstelle gibt, wurde durch den 

Oberbürgermeister mitgeteilt, dass es eine Verlängerung der befristeten Planstelle bis zum 31.03 

2016 gibt. In der Antwort auf die Anfrage von Herrn Stampf vom 02.03.2016 wurde mitgeteilt, 

dass diese Planstelle bis zum 30.06.2016 verlängert wurde. 

 

1. Es wird um Erklärung wie es zu den verschiedenen Daten der Verlängerung dieser 

Planstelle kommt gebeten. 

2. Können bei einer vorläufigen Haushaltführung zusätzliche Planstellen öffentlich 

ausgeschrieben werden? Warum müssen diese Planstellen öffentlich ausgeschrieben 

werden? 

3. Durch den jetzige Stelleninhaber BUGA–Beauftragter der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH 

werden Antwortschreiben an Bürger wie folgt unterschrieben:  

"BUGA- Beauftragter 

Büro im Dezernat für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr 

Telefon:  6551905" 

 

Frage: Ist der BUGA- Beauftragter Mitarbeiter der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH oder der 

Stadtverwaltung? Wenn er Mitarbeiter der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH ist, wie wertet die 

Stadtverwaltung Erfurt die Zeichnung als Mitarbeiter im Dezernat für Stadtentwicklung und 
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Umwelt? 

 

4. Warum wurde die Stelle des BUGA-Beauftragten nicht bei der Erarbeitung der 2. 

Nachtragshaushaltssatzung 2015 und des 2. Nachtragshaushaltsplans 2015 (Drucksache 

2646/15) berücksichtig. 

T.: 21.04.2016 

V.: Dezernat für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften 

 

 

Stellungnahme / Antwort 

Siehe die nicht öffentliche Stellungnahme des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr 

und Liegenschaften (D04) in der der Anlage. 

 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 Stellungnahme Beigeordneter D04 (nicht öffentlich) 

 

 

 

 

18.03.2016, gez. xxxxx (Schriftführer/in) 

Datum, Unterschrift 
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